
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1964/2/10 1Ob9/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.02.1964

Norm

ZPO §529 A

ZPO §530

Rechtssatz

Nichtigkeitsaufnahmsklage und Wiederaufnahmsklage haben nicht nur verschiedene Voraussetzungen, sondern

verfolgen auch verschiedene Ziele. Eine Verwechslung der im einzelnen Fall anzubringenden Rechtsmittelklage ginge

zu Lasten der Partei, der ein solcher Fehler unterläuft.

Entscheidungstexte

1 Ob 9/64

Entscheidungstext OGH 10.02.1964 1 Ob 9/64
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